
An den Vorstand 

Kleingärtnerverein 1961 Rohrwiese e.V.
Postfach 2705

65820 Schwalbach

Aufnahmeantrag 

Bewerbung für einen Kleingarten

Bitte tragen Sie Ihre Angaben in gut lesbarer Schrift wie folgt ein. Unvollständig, unleserlich oder falsch 

ausgefüllte Anträge werden nicht bearbeitet. 

Vorname: .............................................................................

Nachname: .............................................................................

Anrede (Herr/Frau: ) ...................................

Anschrift:

Straße u. Hausnummer: .............................................................................

Wohnort: 65824 Schwalbach a.T.  (Kleingärten könnnen nur an Schwalbacher 

          Bürger/innen vergeben werden)

Telefon: ...................................

Geburtsdatum: ...................................

Staatsangehörigkeit: ...................................

Beruf: ...................................

Familienstand: ...................................

Ihre persönlichen Daten werden für die Mitgliederverwaltung gespeichert. Eine Weitergabe der Daten im

notwendigen Umfang erfolgt erst nach Abschluss eines Pachtvertrags und nur an die Dachorganisation 

der Kleingärtner (Stadtgruppe Frankfurt und Hess. Landesverband der Kleingärtner e.V.) sowie an den

KVD Versicherungsdienst und die Verlagsanstalt für die Zustellung der Fachzeitschrift "Hessischer

Kleingärtner" - oder auf behördlicher Anforderung (z.B. im Fall von Strafverfolgung).

Der Kleingärtnerverein (KGV) betreibt drei unterschiedliche, in Schwalbach gelegene Kleingartenanlagen.

Da diese öffentlich zugänglich sind, besteht die Möglichkeit, sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen

und auszuwählen, für welche der drei Anlagen Sie sich bewerben möchten. Eine der Anlagen befindet sich

im alten Ortsbereich (Anlage "Rohrwiese"), südlich der Baustoffhandlung Moos. In der Limesstadt sind die

beiden weiteren Anlagen "Grumbach" und  "Am Viergötterstein" vom Ostring aus zugänglich.

Bitte beachten Sie, dass es sich um Kleingärten handelt, die gesetzlich reglementiert und nicht mit

sonstigen Freizeitgärten zu verwechseln sind. Neben den Beitragszahlungen sind die Kleingartenpächter

u.a. verpflichtet, sich an Gemeinschaftarbeiten zu beteiligen. Nähere Auskünfte über Rechte und Pflichten

können Sie beim Vorstand erfragen. Ausreichende Deutschkenntnisse zum Verständnis des Regelwerks

sind Voraussetzung für eine Antragsannahme.

Bitte die gewünschte Anlage ankreuzen (nur eine Auswahl möglich):

Anlage Rohrwiese (61 Gärten)

Anlage Grumbach (102 Gärten)

Anlage Am Viergötterstein (21 Gärten)

Bewerber/innen für einen Kleingarten werden über die Annahme ihres Antrags schriftlich verständigt. Die

Aufnahme als Anwärter/in begründet keine Mitgliedschaft. Diese erfolgt bei Abschluss eines Pachtvertrags.

Ein Rechtsanspruch besteht weder auf Annahme einer Bewerbung noch auf Zuteilung eines Kleingartens.

Für die Anwartschaft wird eine jährliche Verwaltungsgebühr erhoben. Bewerber/innen, die nicht deutsche

Staatsbürger sind, müssen eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt nachweisen können, soweit nicht andere

gesetzlichen Regelungen dies ersetzen.

Vorstehende Ausführungen habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige meine Bewerbung durch meine

Unterschrift.

Datum:  ...........................                       Unterschrift: .........................................................................


